
Betreuungsrechts muss ein Verg�tungssystem
erzeugen kçnnen. Das beste Beispiel hierf�r ist
das RVG: Es leuchtet nicht ein, weshalb es dem
Betreuer verwehrt sein soll, eine am konkreten
Verfahren ausgerichtete Verg�tung beanspru-
chen zu kçnnen, um eine auskçmmliche und
gerechte gesetzliche Verg�tung zu erhalten.

Das neue Betreuungsrecht verlangt von allen
beteiligten Akteuren ein hohes Maß an Indivi-
dualisierung. Dieser Mehraufwand (siehe Um-
frageergebnisse des BdB)16 muss sich ebenso im
Verg�tungsrecht niederschlagen: Kosten- und
Verg�tungsrecht ist Sekund�rrecht zu for-
mell-rechtlichen oder materiell-rechtlichen Re-
gelungsbereichen – das Verg�tungsrecht folgt
dem Verfahren und nicht das Verfahren dem
Verg�tungsrecht.17 Dieser Anforderung an das
betreuungsrechtliche Verg�tungsrecht kann
man nicht mit Vereinfachung und Reduktion
entgegentreten.

Fakt ist, dass die bisher bestehende Misch-
kalkulation nach der Reform des Betreuungs-
rechts nur noch eine eingeschr�nkte Daseins-
berechtigung hat und die erw�nschte Wirkung

langfristig nicht mehr entfalten kann. Den Weg
des materiellen Rechts hin zu einer Indivi-
dualisierung des Verfahrens muss als Sekund�r-
recht auch das Verg�tungsrecht gehen. Es ist
daher an der Zeit, das Verg�tungsrecht den neuen
Anforderungen anzupassen und neu zu denken!
Dies erf�llt der vorliegende Entwurf nicht, der
anscheinend ausgehend vom Ergebnis gedacht
wurde – die Erhçhung der Verg�tung. Dies stellt
jedoch lediglich eine Symptombek�mpfung
dar und l�sst die Ursachen f�r die mittlerweile
unzureichende Verg�tung unber�cksichtigt.

Das hier vorgestellte Baukastensystem mit f�nf
Komponenten soll ein gerechtes Verg�tungs-
system schaffen, das sowohl Erfahrung als
auch Qualifikation der Betreuer ber�cksichtigt:

1. Grundpauschale als Basisverg�tung f�r
alle Betreuungsleistungen.

2. Sachkundepauschale, die die praktische Er-
fahrung honorieren und regelm�ßige Fort-
bildung fçrdern soll.

3. Qualifikationspauschale, die die formale
berufliche Qualifikation reflektiert.

4. Mehraufwandspauschale, die anlassbezo-
gen f�r besondere Herausforderungen bei
umfangreichen und schwierigen bzw. kom-
plexen F�llen entsteht.

5. �bergangs- und Abschlusspauschale, die
anlassbezogen f�r den Aufwand bei der
�bernahme einer Betreuung von einem
ehrenamtlichen oder beruflichen Betreuer
und f�r die Beendigung einer Betreuung bei
Tod der betreuten Person oder Aufhebung
entsteht.

Durch das Baukastensystem kann dieses Modell
auch auf zuk�nftige �nderungen (demografische
Entwicklung, multikulturelle Betreuungen, Digi-
talisierung etc.) flexibel reagieren. Diese Ab-
handlung und dieser Vorschlag verstehen sich
deshalb auch als Anregung f�r eine breite
Diskussion �ber eine faire Verg�tung.

16 https://www.berufsbetreuung.de/der-bdb/aktuelles/er
gebnisse-der-bdb-mitgliederbefragung/; zuletzt abge-
rufen am 18.09.2024.

17 Toussaint/Felix, RVG, VV Vorb. 4.1 Rn. 29.

Die Auswirkungen der Betreuungsrechtsreform auf die
rechtliche Betreuung kognitiv/geistig beeintr�chtigter
Menschen im ambulant betreuten Wohnen –
Selbstbestimmung auf dem Pr�fstand –

Christoph Weß, Staatlich anerkannter Sozialp�dagoge/staatlich anerkannter Sozialarbeiter

Das Forschungsinteresse der vorliegenden Ausarbeitungen im Rahmen der
verfassten Bachelorarbeit an der Hochschule Fulda bestand darin heraus-
zufinden, ob die durch die Betreuungsrechtsreform mit der nach § 1821 des
B�rgerlichen Gesetzbuches (BGB) verpflichtenden Unterst�tzung der recht-
lichen Betreuung bei der rechtlichen Selbstbesorgung kognitiv beeintr�chtigter
Menschen im ambulant betreuten Wohnen zu einem Mehr an rechtlicher
Selbstbestimmung beitr�gt. Forschungsleitend sollten theorie- und empirieba-
siert Antworten auf die Fragen gefunden werden, welche Neumaßnahmen und
Nichtanforderungen an die rechtliche Betreuung im Zuge des neuen Betreu-
ungsrechts zu Herausforderungen f�hren, wie die Verpflichtung zur unter-
st�tzten Entscheidungsfindung in den Beziehungskonstellationen im persçnli-
chen Betreuungskontakt in der Praxis umgesetzt wird und welche Rolle die
qualifizierte Assistenz als Schnittstelle zur rechtlichen Betreuung im ambulant
betreuten Wohnen einnimmt. Dabei standen die Beziehungen der relevanten
Akteure zueinander und strukturbezogene Gegebenheiten im Mittelpunkt.

I. Die Erfassung des kognitiv
beeintr�chtigten Menschen
im ambulanten Wohnsetting

1. Menschen mit Behinderungen

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
definiert nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Menschen mit
Behinderungen als Personen, die kçrperliche,

seelische, geistige oder Sinnesbeeintr�chtigungen
haben, die sie in Verbindung mit einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren l�nger als sechs
Monate an der gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft hindern kçnnen. Eine Beein-
tr�chtigung liegt vor, wenn der Gesundheits-
zustand vom altersentsprechenden Zustand
abweicht. Menschen haben nach § 99 Abs. 1
SGB IX i.V.m. §§ 1 bis 3 der Eingliederungs-

hilfe-Verordnung Anspruch auf Eingliederungs-
hilfe, wenn sie wesentlich an der Teilhabe der
Gesellschaft eingeschr�nkt sind. Speck beschreibt
geistige Behinderung als ein individuelles und
soziales Ph�nomen, das bei jedem Menschen
verschieden zum Ausdruck kommt.1 Ein Intelli-
genzquotient (IQ) unter 50 gilt nach der interna-
tionalen statistischen Klassifikation der Krank-
heiten und verwandter Gesundheitsprobleme
10. Revision (ICD-10) als wesentliche geistige
Behinderung.2
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1 Speck, Menschen mit geistiger Behinderung, 2018,
S. 52 f.

2 Axmann, in: Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.),
Recht auf Teilhabe, 2023, S. 27 ff.
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Nach Artikel 12 Abs. 1 der Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen (UN-BRK)
haben Menschen mit Behinderungen das
Recht, gleichberechtigt Rechts- und Hand-
lungsf�higkeit zu genießen, sofern sie nicht
nach § 104 BGB gesch�ftsunf�hig sind. Bei der
rechtlichen Betreuung handelt es sich um die
vom Betreuungsgericht f�r eine Person erteilte
Erlaubnis, rechtlich die zu betreuenden Per-
sonen bei der Aus�bung rechtlich relevanter
Handlungen zu unterst�tzen. Die rechtliche
Betreuung bezieht sich auf die Beratung,
Unterst�tzung und in Ausnahmef�llen gesetz-
liche Vertretung, die sich allesamt stets auf
den Bedarf der betreuten Personen ausrichten
sollen.3 Die Aufgabenbereiche umfassen Auf-
enthalts-, Wohnungs-, Vermçgens- und Ge-
sundheitsangelegenheiten sowie die Vertre-
tung der Interessen der Betreuten gegen�ber
Einrichtungen.4 Der Grundsatz der unterst�tz-
ten Entscheidungsfindung betont die Unter-
st�tzung bei rechtlichen Angelegenheiten und
eine neue Grundhaltung bei der rechtlichen
Betreuung.5

2. Selbstbestimmung

Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG)
garantiert das Recht auf eine freie Persçnlich-
keitsentfaltung, sofern gleichzeitig die Rechte
anderer und die verfassungsm�ßige Ordnung
respektiert werden. Das Recht auf Selbst-
bestimmung wird auch durch Artikel 1 GG
gest�tzt, der die W�rde des Menschen hervor-
hebt. Die UN-BRK fordert gem�ß Artikel 3a ein
mçglichst selbstbestimmtes Leben mit geeig-
neter Unterst�tzung f�r alle Menschen,6 und
Artikel 12 der UN-BRK betont die rechtliche
Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen. Selbstbestimmung ist grundlegend f�r
Freiheit und verantwortliches Handeln, und
rechtliche Anerkennung ist hierf�r maßgeblich.7

F�r Menschen mit einer geistigen Behinderung
ist Selbstbestimmung entscheidend f�r deren
Lebensqualit�t.8 Um die Selbstbestimmung zu
ermçglichen, bedarf es einer fachlichen Unter-
st�tzung, die individuelle Bed�rfnisse erkennt
und ihr Handeln danach ausrichtet.9

3. Ambulant betreutes Wohnen

Mit dem in § 8 SGB IX verankerten Wunsch- und
Wahlrecht wird bei der Entscheidung �ber
und die Durchf�hrung von Leistungen, denen
Leistungsberechtigte zustimmen m�ssen, den
berechtigten W�nschen der Leistungsempf�n-
ger*innen vor dem Hintergrund ihrer persçnli-
chen Lebenssituation entsprochen, wobei sich
die Leistungen nach § 19 Abs. 1 SGB IX bei der
Erstellung eines Teilhabeplans funktionsbezo-
gen auf den individuellen Bedarf ausrichten.
Menschen mit Behinderungen haben gleichbe-
rechtigt die Mçglichkeit, ihren Aufenthaltsort
frei zu w�hlen und kçnnen nach Artikel 19a
UN-BRK dar�ber entscheiden, wo und mit wem
sie leben wollen. Die Ermittlung der individuel-
len Bedarfe erfolgt im Zuge des Eingliederungs-

hilferechts nach § 118 SGB IX mit einem
Instrument, das auf der Grundlage der Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsf�higkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF) basiert.10 Die
Leistungen zur sozialen Teilhabe, wie z.B. die
Leistungen f�r Wohnraum und Assistenzleis-
tungen, werden erbracht, um Leistungsberech-
tigte zu einer mçglichst selbstbestimmten und
eigenverantwortlichen Lebensf�hrung zu bef�-
higen und zu unterst�tzen, damit eine gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft ermçglicht werden kann (§ 76 SGB IX).

4. Qualifizierte Assistenz und
rechtliche Betreuung

Assistenzleistungen, wie die zur allgemeinen
Bew�ltigung des Alltags, der Gestaltung
sozialer Beziehungen, der persçnlichen Le-
bensplanung oder zur Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben, werden nach § 78 Abs. 1
i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX von qualifizier-
ten Assistent*innen erbracht, um Leistungs-
berechtigte zu einer selbstbestimmten und
eigenst�ndigen Bew�ltigung ihres Lebensall-
tags zu bef�higen. Die Leistungen werden zur
Verf�gung gestellt, um den Adressat*innen
eine gleichberechtigte soziale Teilhabe in
ihrem Wohn- und Sozialraum bzw. am Leben
in der Gemeinschaft zu ermçglichen oder zu
erleichtern.11 Soziale Dienstleistungen wie das
betreute Wohnen stellen auch Unterst�t-
zungen bei der Umsetzung rechtlichen Han-
delns dar. Sie sind nach dem Prinzip der
Erforderlichkeit nach § 17 Abs. 4 SGB IX einer
rechtlichen Betreuung vorgeschaltet.12

Ehrenamtliche Betreuer*innen sind nat�rli-
che Personen, die rechtliche Betreuungen
unentgeltlich durchf�hren. Sie kçnnen nahe
Angehçrige oder sozial engagierte Personen
sein.13 Voraussetzungen sind die persçnliche
Eignung und Zuverl�ssigkeit, die formal durch
ein positives F�hrungszeugnis und Schuld-
nerverzeichnis zu belegen sind.14 W�hrend
sich Berufsbetreuer*innen kontinuierlich wei-
terbilden lassen m�ssen, obliegt dies Ange-
hçrigenbetreuer*innen auf freiwilliger Basis.15

F�r ihre T�tigkeit erhalten ehrenamtliche
Betreuer*innen nach § 1878 BGB eine j�hrliche
Aufwandspauschale. Berufsbetreuer*innen sind
registrierte Personen, die selbstst�ndig oder als
Mitarbeiter*innen eines Betreuungsvereins ar-
beiten. Sie bençtigen eine persçnliche Eignung
und einen zertifizierten Sachkundenachweis, der
Kenntnisse im Betreuungsrecht, Sozialrecht und
der Kommunikation mit behinderten Personen
umfasst.16 Nichterbringungen von Sachkunden-
achweisen gelten f�r erfahrene Berufsbetreu-
er*innen, Jurist*innen und Sozialp�dagog*in-
nen.17 Nach § 1863 Abs. 3 Satz 1 und 2 BGB
m�ssen Berufsbetreuer*innen einen Anfangs-
bericht sowie j�hrliche Berichte f�r die Betreu-
ungsbehçrde erstellen.18 Die Verg�tung erfolgt
nach Fallpauschalen, wobei eine Evaluation �ber
die Angemessenheit bis zum Jahresende 2024
nach § 8 Abs. 1 VBVG vorgesehen ist.19

II. Mçglichkeiten der Fçrderung
der Selbstbestimmung

1. Soziale Arbeit aus systemischer
Sicht

Da die rechtliche Betreuung als Beruf unter
anderem im Bereich der Sozialen Arbeit weiter-
entwickelt werden soll,20 bot es sich an, ge-
eignete Theorien und Methoden aus der Sozialen
Arbeit vertiefend zu betrachten. Staub-Bernas-
coni beschreibt z.B. ein bio-psycho-sozial-kultu-
relles Menschenbild, das den Menschen als
komplexes System betrachtet, bei dem biologi-
sche, psychische, soziale und kulturelle Struktu-
ren und Prozesse miteinander verbunden sind
und Bed�rfnisse wie Anerkennung, Zuwendung,
Zugehçrigkeit, Selbstbestimmung und Gerechtig-
keit existieren, die auf verschiedenen Ebenen das
Wohlbefinden beeinflussen.21 Bronfenbrenner
betont bei seinem systemtheoretisch-çkologi-
schen Ansatz die Wechselwirkungen zwischen
Personen und ihren Lebensbereichen. Mensch-
liche Entwicklung h�nge von ihrem Verhalten in
sozialen und psychologischen Sph�ren – auf-
geteilt in Mikro-, Meso-, Exo- und Makroebenen
– ab, wobei das Mikrosystem als unmittelbare
Umwelt durch Rollen- und Beziehungsmuster zu
verstehen ist.22 Soziale Arbeit soll Personen aus

3 Hajasch, in: Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.),
Recht auf Teilhabe, 2023, S. 410.

4 Bçhm/Friedrich/Spanl, Betreuungsrecht Betreuungs-
praxis, 2023, S. 38 f.

5 Brosey, in: Brosey (Hrsg.), Unterst�tzte Entscheidungs-
findung in der Betreuungspraxis, 2023, S. 32.

6 Theunissen/Kulig/Schirbort, Handlexikon Geistige Be-
hinderung, 2013, S. 50.

7 Rçh, Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe, 2018, S. 72.

8 Wehmeyer, Lebensqualit�t und Selbstbestimmung,
2022, S. 55.

9 Deutsche Heilp�dagogische Gesellschaft, Standards zur
Teilhabe von Menschen mit kognitiver Beeintr�chtigung
und komplexem Unterst�tzungsbedarf, 2021, S. 19.

10 Noll/Steinsiek, in: Kolhoff (Hrsg.): Management der
Teilhabe von Menschen mit Beeintr�chtigungen, 2021,
S. 28.

11 Konrad, Die Assistenzleistung, 2022, S. 27.

12 Brosey, in: Brosey (Hrsg.), Unterst�tzte Entscheidungs-
findung in der Betreuungspraxis, 2023, S. 39.

13 Dodegge/Roth, Systematischer Praxiskommentar Be-
treuungsrecht, 2023, S. 121.

14 Schnellenbach, in: Schnellenbach/Normann-Scheerer/
Giers/Thielke (Hrsg.), Betreuungsrecht f�r die Praxis,
2023, S. 19 ff.

15 Matta, in: Institut f�r Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik (ISG) (Hrsg.), Forschungsprojekt im
Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und f�r
Verbraucherschutz, 2017, S. 8 ff.

16 Berndorfer, Betreuungsrechtsreform 2023, 2022, S. 14 ff.

17 Berger, in: BdB (Hrsg.): Betreuungsreform 2023: Alles
neu, alles gut?, 2023, S. 133.

18 Joecker, Das neue Betreuungsrecht, 2022, S. 210.

19 Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur
Regelung einer Inflationsausgleichs-Sonderzahlung f�r
berufliche Betreuer, Betreuungsvereine und ehren-
amtliche Betreuer und zur �nderung des Betreuungs-
organisationsgesetzes, 2023, S. 2.

20 Fçrter-Vondey/Roder, Inklusive Betreuung. Profession
Betreuung – von der rechtsf�rsorglichen zur Inklusiven
Betreuung, 2020, S. 36.

21 Staub-Bernasconi, Soziale Arbeit als Handlungswis-
senschaft. Soziale Arbeit auf dem Weg zu kritischer
Professionalit�t, 2018, S.174 ff.

22 Lambers, Theorien der Sozialen Arbeit, 2020, S. 346 ff.
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ihrer jeweiligen Situation heraus betrachten und
entsprechend handeln.23 Dabei bildet Vertrauen
die Basis f�r eine gelingende Kommunikation
zwischen Fachkr�ften und Klient*innen.24 Ohne
Vertrauen w�rden menschliche T�tigkeiten und
Entscheidungsfindungen zum Stillstand kom-
men.25 Watzlawick unterscheidet hierbei zwi-
schen Inhalts- und Beziehungsaspekten, wobei
letztere den Grundstein daf�r legen, wie mit
Inhalten umgegangen werden kann.26

Selbstbestimmung im dialogischen Prozess be-
deutet, keinen Fremdbestimmungsinteressen zu
unterliegen, um gegenseitiges Verstehen bem�ht
zu sein und Verst�ndnis zu zeigen, das sich als
ertragbringend f�r die Adressat*innen erweist.27

Dabei ist es f�r Rogers in einer begleitenden,
helfenden Beziehung von außerordentlicher Be-
deutung, sich personenzentriert auf die drei
Kernpunkte Empathie, Wertsch�tzung und Au-
thentizit�t zu berufen.28 Eine lçsungsorientierte
Arbeit respektiert dabei die Erfahrungen der
Klient*innen und sucht immer wieder nach deren
Ressourcen.29 Die Qualit�t sozialer Beziehungen
beeinflusst die Wirksamkeit von Maßnahmen.
Zielerfolge steigern die Leistungsf�higkeit und
Ausdauer der Klient*innen.30 Eine gelingende
Beziehung erfordert bilateral Anerkennung so-
wohl von den Fachkr�ften als auch von den
betreuten Personen.31 Im Hilfeprozess sollten Ziele
nach der SMART-Formel (spezifisch, messbar,
akzeptiert, realistisch, terminiert) vereinbart wer-
den, die die aktive Beteiligung der Klient*innen
und eine gute Kooperation mit den Sozialfach-
kr�ften erfordert.32 F�r die Zielfindungen bietet
sich das Instrument der Teilhabekiste als unter-
st�tzte Kommunikation an, die im Rahmen der
Hilfeplanung im ambulant betreuten Wohnen als
Ideengeberin mit Karteikarten zu allen Lebens-
bereichen in Leichter Sprache und Piktogrammen
zum Einsatz kommt.33

2. Beziehungsgeflechte
und Schnittstellen

Zur Fçrderung der Selbstbestimmung und Selbst-
vertretung im Rechtsverkehr ist es wichtig, dass
Eltern die Talente und Kommunikationsvarianten
ihrer Kinder kennen und mit deren Problemen
vertraut sind.34 Das Spannungsfeld zwischen
Handlungszugest�ndnissen und Entzug von Ent-
scheidungsautonomie kann hierbei p�dagogische
Fallstricke mit sich bringen.35 Eltern lassen sich oft
von ihren eigenen Vorstellungen leiten und haben
Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass sich eine
geistige Behinderung und Selbstverantwortung
nicht gegenseitig ausschließen. Diese Haltung
kann die Entwicklung und Lebensqualit�t ihrer
Kinder nachhaltig beeintr�chtigen.36 Eltern m�s-
sen lernen, die W�nsche ihrer Kinder ernst zu
nehmen, auch wenn diese nicht klar ge�ußert
werden kçnnen, und gleichzeitig ihre eigenen
Motive reflektieren.37 Indes sind rechtliche
Berufsbetreuer*innen vor allem aufgrund der
starken Beeintr�chtigungen ihrer Klient*innen
oftmals nicht in der Lage, diese auf dem Weg zu
selbstst�ndigen Entscheidungsfindungen zu un-
terst�tzen.38 Hier besteht weiterhin relative
Unklarheit dar�ber, wie unterst�tzte Entschei-

dungsfindung effektiv umgesetzt werden kann.39

Gerade im Umgang mit geistig behinderten
Menschen sind Achtsamkeit und Feingef�hl
wichtig, um die richtige Balance zwischen �ber-
und Unterforderung zu finden. Der hierf�r not-
wendige permanente persçnliche Kontakt zu
den rechtlich Betreuten außerhalb station�rer
Wohnformen ist aber oft zu selten.40 Daneben
schr�nken Einwilligungsvorbehalte die rechtliche
Handlungsf�higkeit von Menschen mit Beein-
tr�chtigungen ein.41

Rechtliche Betreuung und soziale Angebote
kçnnen sich bei der Unterst�tzung Hilfsbed�rf-
tiger �hneln, allerdings differieren die Angebote
hinsichtlich ihrer Zielrichtung. W�hrend sich die
rechtliche Betreuung dazu verpflichtet, Hilfen
und Angelegenheiten im Feld der Rechtsf�rsorge
zu organisieren, obliegt es dem Aufgabenbereich
der Eingliederungshilfe, tats�chliche Hilfen zu
leisten. Die unterst�tze Entscheidungsfindung
rechtlicher Betreuung sorgt somit f�r die recht-
lichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die
Eingliederungshilfe aktiv wird.42 Die Studie zur
Qualit�t in der rechtlichen Betreuung stellte fest,
dass sich hinsichtlich der Kooperation 61 % der
Berufsbetreuer*innen allgemein bezogen auf
soziale Dienste und 69 % der Angehçrigen-
betreuer*innen speziell mit dem ambulant
betreuten Wohnen zufrieden zeigten.43

III. Qualitative Forschung/
Forschungsdesign44

Die empirische Forschung konzentrierte sich
darauf, wie die Verpflichtung der rechtlichen
Betreuung nach der Betreuungsrechtsreform
gem�ß § 1821 BGB insbesondere im Kontext
der Unterst�tzung bei der rechtlichen Selbst-
besorgung kognitiv beeintr�chtigter Menschen
im ambulant betreuten Wohnen umgesetzt
wird.

Bei der Untersuchung mittels leitfadenge-
st�tzter, problemzentrierter Interviews wurde
eine ehrenamtliche Angehçrigenbetreue-
rin ausgew�hlt, die gleichzeitig Mutter (RBM)
einer der interviewten Klienten (K1) ist, um
Einblicke aus der Perspektive ihrer rechtlichen
Betreuung aufgrund ihrer Doppelrolle zu
generieren. Mit der Befragung eines anderen
Klienten (K2) und seiner rechtlichen Berufs-
betreuerin (RBB) wurde die Stichprobe um
verschiedene Perspektiven erweitert. Außer-
dem fand ein Interview mit der Sachgebiets-
leiterin einer Betreuungsbehçrde (SBB)
statt, um einen objektiven �berblick aus der
„Vogelperspektive“ �ber die strukturellen
Gegebenheiten und die Schnittstelle zwischen
rechtlicher Betreuung und qualifizierter Assis-
tenz im ambulant betreuten Wohnen zu
gewinnen. Die Auswahl der in Summe f�nf
Personen ermçglichte es, sich den verschie-
denen Beziehungsgeflechten anzun�hern und
dadurch deren diverse Sichtweisen bei der
Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zu
analysieren.

1. Darstellung der Forschungs-
ergebnisse

Nachfolgend werden die Forschungsergebnisse
im Hinblick auf die drei Hauptkategorien
strukturbezogene Faktoren, Prozessquali-
t�t im persçnlichen Betreuungskontakt
und qualifizierte Assistenz komprimiert und
mit kursiv hinterlegten Ankerbeispielen vor-
gestellt.

a. Strukturbezogene Faktoren

Zu den strukturbezogenen Faktoren hat K1 keine
Aussagen gemacht. So wie bei K1 ergaben sich
auch bei K2 keine konkreten Informationen �ber
mçgliche strukturelle Herausforderungen in der
Zusammenarbeit mit seiner Berufsbetreuerin. K2
meinte, dass seine RBB bei Behçrdenangele-
genheiten alles im Blick habe, und zeigte damit
eine allgemeine Zufriedenheit.

23 Galuske, Methoden der Sozialen Arbeit, 2013, S. 153.

24 Fischer/Kosellek (Hrsg.), Netzwerke und Soziale Arbeit,
2014, S. 95.

25 Watzlawick/Beavin/Jackson, Menschliche Kommunika-
tion, 2011, S. 249.

26 Watzlawick/Beavin/Jackson, Menschliche Kommunika-
tion, 2011, S. 63 f.

27 Sack, in: H�hner/Niehoff/Sack/Walther (Hrsg.): Vom
Betreuer zum Begleiter. Eine Handreichung zur Leitidee
der Selbstbestimmung, 2016, S. 104.

28 Behr/H�sson/Luderer/Vahrenkamp, Gespr�che hilfreich
f�hren, 2017, S. 38.
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F�r die RBM bestehen vor allem Heraus-
forderungen darin, zu erfahren, welche Mçg-
lichkeiten es gebe, Hilfeleistungen f�r ihr Kind
zu optimieren. Sie bem�ngelte, dass es keine
konkreten Anlaufstellen gebe, die dar�ber
informieren, was man alles beantragen kçnne,
und dies folglich zu Eigenrecherchen ver-
pflichte. Angebote w�rden zwar von Betreu-
ungsvereinen gemacht, die aber nicht pass-
genau auf ihre Situation zugeschnitten seien.
Sie w�nscht sich, dass es Anlaufstellen gebe,
die man anrufen kçnne und man Checklisten
an die Hand bekommen solle, welche Hilfen
und Gelder beantragt werden kçnnen, wenn
man die Betreuung eines Kindes �bernehme.
Auf privater Seite komme ihr ein Netzwerk an
P�dagogen zugute, aber ihr sei trotzdem nicht
klar, was an Hilfen alles mçglich ist. Bis zu
dem gef�hrten Interviewgespr�ch wusste sie
auch nichts von der Betreuungsrechtsreform:

„Nee, also gar nichts gesp�rt, und ehrlich
gesagt auch keine Informationen erhalten,
dass da mal irgendein offizielles Schreiben
kommt, was beinhaltet es oder �ndert sich f�r
mich, auf was muss ich achten? Also, wenn
man sich nicht selbst informiert, weiß man es
ja gar nicht, dass die Klienten praktisch oder
die Kinder dann mehr Eigenverantwortung
bekommen sollen. Also, es ist nicht informiert
worden.“

Durch den Beitritt in einen zweiten anerkannten
Betreuungsverein hat sich die RBM ein Mehr an
Informationen versprochen. Ihr w�rden zwar
Angebote gemacht, die aber f�r ihr Daf�rhalten
nicht konkret genug auf die Situation ihres
Kindes zugeschnitten seien. Bez�glich Behçrden-
angelegenheiten wisse sie zwar aufgrund ihrer
p�dagogischen Ausbildung „ein paar Sachen“,
aber der zeitliche Aufwand bringe sie an
Grenzen, weil laufend neue Antr�ge kommen,
die nach der Bearbeitung �berpr�ft werden
m�ssen und sie manchmal verzweifeln lasse.
Gleichzeitig stehe f�r sie die Aufwandspauschale
in keinem Verh�ltnis zum Zeitaufwand.

Bezogen auf den Faktor Zeit merkte die RBB
an, dass vor allem neben allen Absprachen mit
den Betreuten, die transparent dokumentiert
werden m�ssen, insbesondere Antragstellun-
gen bei Behçrdenangelegenheiten sehr zeit-
aufwendig seien und sie damit an Grenzen
stoße. Hier macht § 1821 Abs. 1 BGB sichtbar,
dass Betreuer*innen ihre Betreuten z.B. bei
Behçrdeng�ngen nur noch darin unterst�tzen
(sollen), ihre Angelegenheiten selbst zu
besorgen. Der b�rokratische Aufwand kostet
die RBB viel Zeit, und hinsichtlich eines
Mehrwertes bez�glich der dokumentierten
W�nsche der Betreuten, die an das Betreu-
ungsgericht geschickt werden m�ssen, hegt sie
Zweifel. Sie sagte, dass das Betreuungsgericht
gar nicht erfahre, welche W�nsche die
Betreuten haben. Und wenn Gerichte den
Betreuungsbericht an die Betroffenen zur�ck-
senden, w�rden diese gar nicht verstehen, was
der Bericht beinhaltet. Es wurde erkennbar,
dass die gesetzlichen Dokumentationspflich-

ten bei der RBB eher Gleichg�ltigkeit und
Demotivation auslçsen, die sich auch auf das
Verh�ltnis zwischen ihr und den Betreuten
�bertragen kçnnten.

Ein breit gef�chertes Fachwissen ist f�r die
SBB unabdingbar, um die rechtlichen Interes-
sen der Betreuten vertreten zu kçnnen. Selbst
bei Antr�gen zur Grundsicherung seien allein
schon Menschen ohne Beeintr�chtigungen
schnell �berfordert, verunsichert und resig-
nieren. In diesem Zusammenhang betont sie,
dass die Betreuungsrechtsreform nur f�r neu
bestellte Berufsbetreuer*innen einen Sach-
kundenachweis zum Betreuungs-, Verfahrens-
und Sozialrecht erforderlich mache, von dem
die Klientel profitieren kann, denn erst durch
ausgebildete Fachkr�fte sei es mçglich, dass
Betreute aufgrund von Alternativen Entschei-
dungen treffen kçnnen. Bei Betreuungsver-
ein-Angeboten f�r ehrenamtliche Angehçri-
genbetreuer*innen sollte daf�r Sorge getragen
werden, dass optional auch in jeder Stadt
und jedem Landkreis Betreuungsvereine zur
Verf�gung stehen, weil gerade Fachwissen
notwendig sei, damit rechtliche Entscheidun-
gen selbstbestimmt getroffen werden kçnnen.

Als großes Manko stufte die SBB den fehlenden
Zeitbedarf bei der rechtlichen Betreuung ein:

„Es fehlt den Betreuern bei der derzeitigen
Verg�tungssituation einfach die erforderliche
Zeit, um alles gemeinsam mit dem Klienten auf
den Weg bringen zu kçnnen.“

Sie erkl�rt, dass durch ausgeweitete Berichts-
pflichten nicht nur ein erhçhter Zeitbedarf
erzeugt, sondern auch Verg�tungsgesichts-
punkten keine Beachtung geschenkt werde, die
ihres Erachtens „angepasst gehçren“. Ins-
gesamt m�ssten bestehende Strukturen hin-
terfragt und Rahmenbedingungen gegebenen-
falls ge�ndert werden, zu denen neben Zeit das
Personal, die Organisation und die Ausstattung
gehçrten. Als Beispiel benennt sie die Beant-
wortung eines Fragenkatalogs an das Betreu-
ungsgericht, der die W�nsche der Betreuten und
deren Umsetzung belegen soll, allerdings von
der rechtlichen Betreuung allein verfasst wird.
Ein Jahresgespr�ch unter Beteiligung des
Betreuungsgerichtes, der rechtlichen Betreuung
und den Betreuten zu f�hren, w�re sehr viel
sinnvoller, weil die Betreuten dadurch einbezo-
gen w�rden.

b. Prozessqualit�t im persçnlichen
Betreuungskontakt

K1 assoziiert mit Selbstbestimmung ein Haus
oder eine eigene Wohnung, weil er dann auf
sich allein gestellt sei. Es war ihm schon immer
wichtig, allein zu leben und f�r sich selbst so
gut wie mçglich zu sorgen, weil es einen noch
mehr ausmache, wie er sagt. Bei allen von K1
getroffenen Aussagen kann vermutet werden,
dass er ein sehr stark ausgepr�gtes Selbst-
bewusstsein hat. Den Austausch mit seiner
Mutter beschreibt er als sehr gut. Dies kommt
dadurch zum Ausdruck, dass er alles zusam-

men mit seiner Mutter bespricht, z.B. wichtige
Briefe, und das „klasse“ findet. Seine Mutter
nehme sich viel Zeit f�r ihn, und es werde �ber
alles gesprochen, bis eine Lçsung gefunden
wird. Dabei unterst�tzen ihn seine Eltern bei
seinen Entscheidungen. Das Verh�ltnis zu seiner
Mutter scheint von sehr großem Vertrauen
gepr�gt zu sein. Neben seinen inhaltlichen
�ußerungen spricht er oft im Plural und
suggeriert damit ein „Wir-Gef�hl“. Obwohl K1
versucht, so selbstst�ndig wie mçglich seinen
Lebensalltag zu gestalten, ist er froh dar�ber,
dass ihn seine Mutter bei diversen Angelegen-
heiten an die Hand nimmt. So hat sie eine
Bank-App, �ber die gemeinsam das Geldbudget
abgeglichen wird, was er als gut empfindet. Es
wird deutlich, dass K1 zwar den Wunsch nach
einer selbstst�ndigen Lebensf�hrung hat, er
aber Grenzen erkennt, bei denen er gern die
Hilfe seiner Mutter in Anspruch nimmt. Dieses
Verhalten zeigt großes Vertrauen hinsichtlich
seiner Mutter.

F�r K2 besteht ein selbstbestimmtes Leben
darin, das zu machen, was man mçchte, und
sich dabei gleichzeitig auf betreuerische Hilfen
zu st�tzen, wenn es Probleme gibt. Bez�glich
seiner rechtlichen Angelegenheiten ist er froh
dar�ber, dass ihm seine RBB erkl�re, worum es
genau geht, weil er dann eigene Entscheidun-
gen treffen kçnne. Er findet es gut, wenn
bei Fragen das gemeinsame Gespr�ch gesucht
werde, um Lçsungen zu finden, die ihm Den-
kanstçße geben. Beim Thema Geldausgeben
zeigt sich K2 ambivalent. Er w�rde „da schon
gern ein bisschen mehr mitentscheiden“, ist
aber auch froh dar�ber, dass jemand danach
schaut, dass er nicht so viel Geld ausgibt. Eine
fundierte Vertrauensbasis zu seiner rechtlichen
Betreuung scheint bei K2 vorhanden zu sein,
weil er dar�ber berichtet, dass bei Problemen
oder einem Notfall die rechtliche Betreuung f�r
ihn zur Stelle sei, um f�r ihn entsprechend aktiv
werden zu kçnnen. Er kçnne sie immer fragen,
wenn er etwas bençtige. Das ist vermutlich der
Tatsache geschuldet, dass seine RBB schon seit
zwçlf Jahren seine rechtliche Betreuerin ist.
Obwohl K2 einerseits angibt, rechtliche Ent-
scheidungen selbst treffen zu wollen, l�sst er
Behçrdenangelegenheiten von der RBB erledi-
gen, weil er „das nicht so gut kann“. Es scheint
in den verschiedenen Bereichen der rechtlichen
Betreuung Gebiete zu geben, die er gern selbst
erledigt, gleichzeitig wird auch deutlich, dass
er sich gern auf die RBB verl�sst, wenn es
Probleme bei diversen Angelegenheiten gibt.

In ihrer Doppelrolle als Mutter und rechtliche
Betreuung ihres Sohnes versteht die RBM unter
Selbstbestimmung, dass W�nsche gehçrt
werden sollen und sie ihren Sohn dabei
unterst�tzt, dass er sein Leben nach seinen
Vorstellungen leben kann. Sie erw�hnt dabei
gleichzeitig, dass darin aufgrund von „Kon-
trollfunktionen ein Spagat bestehe“. Seitdem
ihr Sohn im ambulant betreuten Wohnen sei,
versuche sie, so gut es gehe, ihn noch aus der
Ferne positiv zu beeinflussen, um noch ein
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gewisses Maß an Kontrolle aufrechtzuerhalten.
Gleichzeitig sei ihr bewusst, dass sie ihm
Freiraum und die Mçglichkeit geben sollte,
allein zu leben und vieles selbst zu bestimmen.
Als Hauptgrund f�r die Ambivalenz benennt sie
ihre emotionale N�he, weil sie sich Sorgen um
ihren Sohn mache. Hier wird ihre Doppelrolle
als rechtliche Betreuung und Mutter nach-
weislich sichtbar. Hinsichtlich der Kooperations-
f�higkeit wird deutlich, dass ihr Sohn immer
wieder Sicherheit bençtigt. Freiheiten werden
ihm gegeben, aber allein schaffe er es nicht,
bestimmte Dinge neu zu regeln. Dabei hebt sie
die Bereiche Bankgesch�fte, Gesundheitsf�r-
sorge und behçrdliche Angelegenheiten hervor
und verweist dabei auf gegenseitige Abspra-
chen. Ihn dabei zu bef�higen, h�lt sie auch vor
dem Hintergrund mangelnder Zeit f�r sehr
schwierig.

Die Frage nach der rechtlichen Selbstbestim-
mung geistig beeintr�chtigter Menschen bringt
die RBB sofort in Zusammenhang mit der
qualifizierten Assistenz im ambulant betreuten
Wohnen. Sie w�nscht sich, dass die dort
Verantwortlichen auf die Betreuten eingehen
und versuchen sollen herauszufinden, welche
Interessen sie haben. Bei dieser Aussage liegt
die Vermutung nahe, dass sie sich nicht
allein in der Verantwortung sieht, die recht-
lichen W�nsche der Betreuten zu unterst�tzen.
Die RBB findet es hilfreich, bei rechtlichen
Angelegenheiten der Betreuten im ambulant
betreuten Wohnen nicht so viel erfragen zu
m�ssen, weil das die qualifizierte Assistenz f�r
die Betreuten �bernimmt. Sie verlasse sich
darauf, dass verschiedene Dinge schon gekl�rt
seien und sie Tipps bekomme, welche Pro-
bleme angesprochen werden sollen oder
besser nicht. Der Faktor Zeit spiele bei ihr
eine wesentliche Rolle, weil Fristen ablaufen
kçnnen, was zur Folge habe, dass Betroffene
unter Umst�nden auf Geld verzichten m�ssten
und sie dann umgekehrt in die Verantwortung
genommen werde.

„Ich muss alles st�ndig begleiten und st�ndig
notieren, und das ist ein wahnsinniger Schreib-
kram, den ich vorher nicht hatte. Da war ich
nur in der Verantwortung. Zum Beispiel, ich
habe den Wohngeld-Antrag zu sp�t gestellt,
oh Mist.“

Im Ergebnis bliebe, dass sie aus diesen be-
nannten Gr�nden Antr�ge dann doch selbst
auf den Weg bringt. Die RBB sagt, dass es
vorgesehen sei, dass die Betroffenen alles selbst
machen sollen, obwohl sie dazu nicht in der
Lage seien, z.B. Antragstellungen bei Behçrden-
angelegenheiten. Dabei glaubt sie, dass dieje-
nigen, die unter Betreuung stehen, dies gar
nicht w�nschen, weil sie froh dar�ber sind,
alles abgenommen zu bekommen. Die von ihr
vorgeschlagenen Treffen zum Thema Antrag-
stellung w�rden von den Betreuten eher
abgelehnt. Bei einem guten Verh�ltnis zu den
Betreuten wisse sie ohnehin, wer welche
W�nsche habe. F�r sie sei es ab einem gewissen

Grad der Einschr�nkung nicht mçglich, Betrof-
fene auf dem Weg zur rechtlichen Selbst-
versorgung ad�quat zu unterst�tzen. Sie sagt,
dass gerade Betreute mit kognitiven Ein-
schr�nkungen niemals einen Antrag selbst
stellen kçnnen. Wenn sie ein gutes Verh�ltnis
zu ihren Betreuten hat, wisse sie, was deren
W�nsche sind. Andererseits betont die RBB,
dass ein gutes Vertrauensverh�ltnis die Voraus-
setzung daf�r ist, dass Betreute ihre W�nsche
�ußern kçnnen. Die meisten Effekte f�r eine
gelingende rechtliche Selbstbestimmung gingen
nicht vom Gesetz aus, sondern vielmehr von den
handelnden Personen, die „mit Herzblut bei der
Sache sind“.

Um den Anspr�chen der rechtlichen Selbst-
bestimmung in der Praxis gerecht zu werden,
m�ssten rechtliche Betreuer*innen ihr Wissen
sehr breit aufstellen und auf vielen Fach-
gebieten �ber die entsprechenden Kenntnisse
verf�gen, damit sie ihre Klienten auch ver-
treten kçnnen. Durch diese beiden Aussagen
verdeutlicht die SBB, dass ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Struktur- und
Prozessqualit�t bei der rechtlichen Betreuung
besteht. Im Hinblick auf die Situation vor der
Betreuungsrechtsreform stellt sie fest, dass es
f�r rechtliche Betreuer*innen einfacher ge-
wesen sei, weil diese stellvertretend f�r ihre
Betreuten „vom Schreibtisch aus“ agieren und
dadurch ressourcensparend arbeiten konnten,
jetzt aber eine mangelnde Kooperationsf�hig-
keit durch die begrenzte Zeit und die derzeitige
Verg�tungslage nicht aufgefangen werden
kçnne. Es sei entscheidend, dass die Betreuten
in die Kommunikation einbezogen werden.
Berufliche Haltungen m�ssen ihres Erachtens
so entwickelt werden, dass Angebote und
Leistungen anhand der persçnlichen Bed�rf-
nisse der Adressat*innen ausgerichtet werden.
Weil ihrer Ansicht nach die W�nsche der
Betroffenen bei der rechtlichen Betreuung im
Mittelpunkt stehen und gerade bei Menschen
mit kognitiven Einschr�nkungen Schwierig-
keiten mit der Alltagssprache bestehen, spielen
f�r sie Instrumente der unterst�tzen Kom-
munikation eine große Rolle, die sich an den
Bed�rfnissen der Betroffenen orientieren sol-
len.

c. Qualifizierte Assistenz

Auf die Frage, welche Rolle die qualifizierte
Assistenz f�r ihn spielt, hat K1 eine eindeutige
Meinung. Er findet es „klasse“, dass es
qualifizierte Assistenzen im ambulant betreu-
ten Wohnen gibt und freut sich immer wieder,
wenn Betreuungstermine stattfinden. F�r K2
nehmen sich sowohl seine qualifizierte As-
sistenz als auch seine rechtliche Berufs-
betreuerin genug Zeit f�r ihn. Dies begr�ndet
er damit, dass er beide immer fragen kçnne,
wenn er etwas bençtigt. In Bezug auf die
Zusammenarbeit zwischen der rechtlichen
Betreuung und der qualifizierten Assistenz
zeigt er sich zufrieden, zum Beispiel durch
„kurze Wege“ bei Bankangelegenheiten.

Die RBM steht mit ihrem Sohn unter anderem
auch in engem Kontakt, wenn es um Bank-
angelegenheiten geht. Er brauche Sicherheit,
„weil er nicht so gut rechnen und das allein
nicht bewerkstelligen kann“. Hier hat sie
offenbar kein hinreichendes Vertrauen in die
F�higkeiten der qualifizierten Assistenz, denn
es gehçrt nicht zu ihrem rechtlichen Aufgaben-
bereich, diese Hilfestellung zu leisten. Gleich-
zeitig ist sie aber auch die Mutter des Klienten,
die Sorge um ihren Sohn hat. Das persçnliche
Verh�ltnis zu den qualifizierten Assistenzen
sieht sie als ganz gut an.

„Die Fachkr�fte sind motiviert und bem�ht, und
der telefonische Kontakt funktioniert gut.
Allerdings w�nsche ich mir, dass wir uns regel-
m�ßig zusammensetzen und uns mit allen an
der Betreuung Beteiligten �ber anstehende
Dinge austauschen.“

In Bezug auf die erweiterte Unterst�tzung besteht
offenbar ein Spannungsfeld zwischen der RBB
und der qualifizierten Assistenz. Die RBB merkte
an, dass die qualifizierten Assistent*innen eigent-
lich dazu f�hig seien, Antr�ge gemeinsam mit
ihren Betreuten auf den Weg zu bringen. Sie
ist sich sicher, dass Betreute mit kognitiven
Beeintr�chtigungen niemals einen Antrag selbst
stellen kçnnen, und sieht in der Verschiebung
von der rechtlichen Betreuung zur qualifizierten
Assistenz lediglich das Ziel, Berufsbetreuer*in-
nen „wegzurationalisieren“.

Die SBB sieht in der rechtlichen Selbstbestim-
mung einen Prozess, bei dem die Bed�rfnisse der
Betreuten unter Ber�cksichtigung der vorhande-
nen Umweltfaktoren permanent abgeglichen und
so gut wie mçglich umgesetzt werden m�ssten.
In Verbindung mit dem ambulant betreuten
Wohnen sollte gemeinschaftlich versucht werden,
dass Betreute sich auf der Grundlage ihrer
Bed�rfnisse ausprobieren sollen, um die Folgen
anschließend unabh�ngig vom Ergebnis auch
bewerten zu kçnnen. Gemeinschaftlich m�ssten
Rahmenbedingungen f�r ein selbstbestimmtes
Leben der Betroffenen geschaffen werden, die
ihre individuellen F�higkeiten anerkennen, und
dabei gleichzeitig eine respektvolle Haltung
eingenommen und eigene Vorstellungen zur�ck-
gestellt werden. Fehlentscheidungen oder fehler-
hafte Handlungen der Betreuten sollten nicht
negativ, sondern als Erfahrungen wahrgenom-
men und als Teil des Lernprozesses anerkannt
werden.

2. Ergebnisdiskussion
und Interpretation

Die Studie bot wertvolle Einblicke in die Heraus-
forderungen und Bed�rfnisse von rechtlichen
Betreuungen sowie qualifizierten Assistenzkr�ften
im Kontext der rechtlichen Selbstbestimmung
kognitiv beeintr�chtigter Klient*innen. Die Ergeb-
nisse zeigten deutlich, dass sowohl strukturelle
Rahmenbedingungen als auch personenbezogene
Einflussfaktoren auf die rechtliche Selbstbestim-
mung großen Einfluss haben. Die rechtliche
Betreuung ist stark von gesetzlichen Vorgaben
gepr�gt, die teilweise herausfordernde Barrieren
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f�r die Betreuten und ihre Angehçrigen dar-
stellen. Insbesondere die Anforderungen an
die Qualifikation der Betreuer*innen und die
finanzielle Verg�tung, wie etwa die symbolis-
che j�hrliche Pauschale pro Betreuungsfall f�r
ehrenamtliche Betreuer*innen, stehen in der
Kritik. Diese Rahmenbedingungen erschweren
es, eine ideale Unterst�tzung f�r die rechtliche
Selbstbesorgung der Betreuten zu gew�hrleisten.
Zus�tzlich bem�ngeln die rechtlichen Betreuer*in-
nen das Fehlen von Anlaufstellen und Informa-
tionsdefizite, die bereits seit Jahren bestehen, die
dringend behoben werden m�ssten. Die Studie
verdeutlicht auch die individuellen Herausforde-
rungen und unterschiedlichen Herangehenswei-
sen bei der rechtlichen Betreuung. So zeigt sich
bei der RBM ein stark ausgepr�gtes Vertrauens-
verh�ltnis zu ihrem Sohn, das durch eine offene
Kommunikation und zielf�hrende Entscheidungs-
findung gepr�gt ist. Diese Vorgehensweise steht
im Kontrast zu der professionellen Betreuung
der RBB, die bei Klient*innen mit kognitiven
Einschr�nkungen Schwierigkeiten bei der Unter-
st�tzung der rechtlichen Selbstbestimmung sieht.
Dies kçnnte darauf zur�ckzuf�hren sein, dass ein
strukturell bedingter Zeitmangel und ein pro-
fessioneller Umgang eine umfassende rechtliche
Unterst�tzung erschweren. Insbesondere die
mangelnde Kommunikation zwischen Betreu-
er*innen und Klient*innen wird hier als pro-
blematisch identifiziert, die eine rechtliche Selbst-
bestimmung der Betreuten limitiert.

Bez�glich der Rolle der qualifizierten Assis-
tenz in der rechtlichen Betreuung zeigte
sich ein Spannungsfeld bei den Aufgaben von
rechtlichen Betreuer*innen und Assistenzkr�f-
ten, das von Missverst�ndnissen und �ber-
schneidungen in den Aufgabenausf�hrungen
gepr�gt ist. W�hrend sich die RBM eine bessere
Kommunikation zwischen der Assistenz und der
Betreuung w�nscht, �berl�sst die RBB recht-
liche Aufgabenbereiche gern der qualifizierten
Assistenz. Eine effektivere Zusammenarbeit und
klare Kommunikation zwischen allen Beteiligten
sind daher maßgeblich, um die Selbstbestim-
mung der Betreuten zu fçrdern und Miss-
verst�ndnisse zu vermeiden.

IV. Fazit und Ausblick

Bei ehrenamtlichen Angehçrigenbetreu-
er*innen herrscht weiterhin ein Mangel an
Informationen und Fachwissen, an dem sich
seit der Studie zur Qualit�t in der rechtlichen
Betreuung aus den Jahren 2015 bis 2017 wenig
ver�ndert haben d�rfte. Aufgrund fehlender

Anlaufstellen f�llt es weiterhin schwer, konkrete
Informationen, die auf die individuellen Bedarfe
der Adressat*innen zugeschnitten sind, zu
bekommen. Mit der Nichtverpflichtung zum
Beitritt in einen anerkannten Betreuungsverein
bleibt es den ehrenamtlichen Angehçrigen-
betreuer*innen selbst �berlassen, wie sie mit
dieser Situation umgehen. Dies ist als bedenklich
einzustufen, da gerade Fachwissen elementaren
Einfluss auf eine verbesserte rechtliche Selbst-
besorgung aus�bt. Das Plus an gegenseitig
biologisch bedingtem Vertrauen in der Kom-
munikation ruft gleichzeitig ein Mehr an Sorge
um den Betreuten auf den Plan, sodass sich die
beiden Komponenten im Hinblick auf unter-
st�tzte Entscheidungsfindung versus Handeln in
Stellvertretung tendenziell neutralisieren.

Aufseiten der Berufsbetreuer*innen kann
aufgrund der Forschungsergebnisse festgehal-
ten werden, dass vor allem ein Mangel an Zeit
besteht, der aus einer massiven Dokumenta-
tionsflut resultiert. Das hat zur Folge, dass den
rechtlichen Verpflichtungen zur Unterst�tzung
gerade bei der rechtlichen Selbstbesorgung
kognitiv beeintr�chtigter Menschen im ambu-
lant betreuten Wohnen nur schwer Folge
geleistet werden kann, weil hier ein noch
hçheres Maß an Zeit vonnçten ist, um diese zur
Bew�ltigung ihrer Lebensaufgaben zu bef�hi-
gen. Mit Blick auf die Art und Weise, wie
rechtliche Betreuung im persçnlichen Kontakt
in Bezug auf die W�nsche und den Willen der
Betreuten umgesetzt wird, ist festzustellen,
dass lçsungsorientiertes Arbeiten eher bei der
ehrenamtlichen Angehçrigenbetreuung zu er-
kennen ist. Im Gegensatz zur Berufsbetreuung
ist hier die Anzahl der zu betreuenden Personen
sehr �bersichtlich und schafft entsprechend
mehr Zeitraum, der aufgrund der Bindung zu
den Betreuten auch genutzt wird. Daneben
bleibt grunds�tzlich die Frage, welche per-
sçnliche Haltung die rechtliche Berufsbetreuung
in die Kommunikation mit ihren Betreuten
einbringt.

Durch die Inbezugnahme der im ambulant
betreuten Wohnen handelnden qualifizierten
Assistenzen wurde ersichtlich, dass hier je nach
Betreuungsstatus verschiedene Herausforderun-
gen bestehen. Neben dem Beziehungsklima
zwischen den Betreuten und der qualifizierten
Assistenz dominieren Unklarheiten bei der Auf-
gabenverteilung. W�hrend sich die ehrenamtli-
che Angehçrigenbetreuung mehr Zeit f�r einen
gemeinsamen Austausch w�nscht, ist die Per-
spektive der Berufsbetreuung eher auf eine
erweiterte Unterst�tzung qua qualifizierte As-
sistenz gerichtet.

Unter der Voraussetzung, dass die rechtlichen
Rahmenbedingungen mit hçchster Wahrschein-
lichkeit unver�ndert bleiben, liegt es in der Hand
aller an der rechtlichen Betreuung beteiligten
Akteure, proaktiv im Kollektiv nach Lçsungen zur
Maximierung der rechtlichen Selbstbesorgung
kognitiv beeintr�chtigter Menschen im ambulant
betreuten Wohnen zu suchen. Aufgrund der
unterschiedlichen Beziehungsgeflechte im per-
sçnlichen Kontakt mit den Betreuten, denen
unterschiedliche Rahmenbedingungen zugrunde
liegen, und den individuellen Persçnlichkeits-
merkmalen bei den Betreuten, kçnnte die
Etablierung eines „Runden Tisches“, der in
wiederkehrenden Zeitabst�nden von der jeweili-
gen Einrichtung des ambulant betreuten Wohnens
organisiert wird, alle an der rechtlichen Betreuung
Beteiligten zusammenf�hren. Dazu w�re es im
ersten Schritt unabdingbar, die Betreuten als
Hauptakteure dar�ber im dialogischen Kontakt
so kleinschrittig wie nçtig zu informieren und
sich deren Einverst�ndnis einzuholen. Mit einer
Art kollegialer Beratung d�rften so die ehren-
amtlich rechtlichen Angehçrigenbetreuer*innen
vom Fachwissen der Berufsbetreuer*innen und
der qualifizierten Assistenz profitieren und sich
umgekehrt die Fachkr�fte durch Erz�hlungen der
ehrenamtlichen rechtlichen Angehçrigenbetreu-
er*innen aus der Biografie der Betreuten ein
detaillierteres Bild �ber die Persçnlichkeiten ihrer
Klient*innen und die Methoden ihrer Wunsch-
ermittlung machen kçnnen. Dadurch sollten
Abgrenzungsbereiche zu den jeweiligen Hand-
lungsfeldern thematisiert und die jeweiligen
Handlungsweisen zeitsparend reflektiert werden
kçnnen.

Im Zuge der unterst�tzten Kommunikation bçte
es sich an, die bereits erw�hnte Teilhabekiste,
die im Rahmen des Zielfindungsprozesses bei
der Eingliederungshilfe als Methode der unter-
st�tzten Kommunikation gewinnbringend ist,
mit einem auf rechtliche Betreuungsschwer-
punkte fokussierten Design zum Einsatz zu
bringen. Unter dem Gesichtspunkt der Super-
vision w�re die Begleitung der „Runden
Tische“ von der jeweiligen Einrichtung durch
eine verantwortliche Person aus der Stabstelle
„Rechtliche Betreuung“ empfehlenswert, die
gerade zu Fragen der persçnlichen Haltung der
jeweiligen Akteure Rede und Antwort stehen
kçnnte. Abschließend bleibt festzuhalten, dass
bei der rechtlichen Betreuung kognitiv beein-
tr�chtigter Menschen im ambulant betreuten
Wohnen jeder Beteiligte stets alles daransetzen
sollte, mit all seinen zur Verf�gung stehenden
Ressourcen zur Maximierung der rechtlichen
Selbstbestimmung der Betreuten beizutragen,
um deren Lebensqualit�t zu steigern.

Aufs�tze
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